
Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Unterkünfte 
für Geflüchtete nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und Zwölftes Buch (SGB 

XII) der Stadt Bayreuth 
 

 
 
 

Bisherige Fassung 
 

Neue Fassung 

§ 3 Abs. 2 
 
Die monatliche Benutzungsgebühr je 
volljähriger Person für die 
Inanspruchnahme der Unterkunft beträgt 
einschließlich Heizung, Haushaltsenergie 
und sonstiger Betriebskosten für 
 
1. abgeschlossene Wohneinheiten 
   147 EUR 
2. Einzelzimmer    
   139 EUR 
3. Mehrbettzimmer bis zu vier Betten 
      79 EUR 
4. Mehrbettzimmer ab fünf Betten und 
sonstige Unterkünfte     
                       65 EUR. 
 

§ 3 Abs. 2 
 
Die monatliche Benutzungsgebühr je 
volljähriger Person für die 
Inanspruchnahme der Unterkunft beträgt 
einschließlich Heizung, Haushaltsenergie 
und sonstiger Betriebskosten für 
 
1. abgeschlossene Wohneinheiten 
   161 EUR 
2. Einzelzimmer    
   152 EUR 
3. Mehrbettzimmer bis zu vier Betten 
       86 EUR 
4. Mehrbettzimmer ab fünf Betten und 
sonstige Unterkünfte 
                 71 EUR. 
 

§ 3 Abs. 3 
 
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
haben Personen für die 
Inanspruchnahme einer Unterkunft keine 
Gebühren zu entrichten. Eine 
abgeschlossene Wohneinheit umfasst 
auch Bad und Küche und steht durch die 
Abgeschlossenheit nur den Bewohnern 
der Wohneinheit zur Verfügung. Bei den 
Kategorien des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 
handelt es sich um Zimmer außerhalb 
abgeschlossener Wohneinheiten. Bei 
Mehrbettzimmern wird auf die Kapazität 
abgestellt. Die am ersten Tag eines 
Monats bewohnte Zimmerkategorie gilt 
auch bei Wechsel der bewohnten 
Zimmerkategorie während des laufenden 
Monats als bis zum Ende des Monats 
bewohnt. 
 

§ 3 Abs. 3  
 
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
beträgt die monatliche Gebühr für 
 
1. abgeschlossene Wohneinheiten 
     80 EUR 
2. Einzelzimmer    
     72 EUR 
3. Mehrbettzimmer bis zu vier Betten 
       52 EUR 
4. Mehrbettzimmer ab fünf Betten und 
sonstige Unterkünfte  
                       42 EUR. 
 
Eine abgeschlossene Wohneinheit 
umfasst auch Bad und Küche und steht 
durch die Abgeschlossenheit nur den 
Bewohnern der Wohneinheit zur 
Verfügung. Bei den Kategorien des 
Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 und Abs. 3 Nr. 2 
bis 4 handelt es sich um Zimmer 



außerhalb abgeschlossener 
Wohneinheiten.  
 
 
 
Bei Mehrzimmerbetten wird auf die 
Kapazität abgestellt. Die am ersten Tag 
eines Monats bewohnte 
Zimmerkategorie gilt auch bei Wechsel 
der bewohnten Zimmerkategorie 
während des laufenden Monats als bis 
zum Ende des Monats bewohnt. 
 
 

§ 5 Abs. 1  
 
Die Gebührenpflicht entsteht, wenn die 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 erfüllt 
sind, frühestens jedoch mit dem Tag des 
Einzugs in die Einrichtung nach § 1. Für 
alle folgenden Monate entsteht die 
Gebührenpflicht jeweils am ersten Tag 
eines Monats. Sofern die Gebühren-
pflicht von einem Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit abhängig ist, beginnt die 
Gebührenpflicht am Tag der Arbeits-
aufnahme. Einkommen, das am Ende 
des Kalendermonats ausbezahlt wird, ist 
im Folgemonat zu berücksichtigen. 
Sofern die Gebührenpflicht von 
verfügbarem Vermögen abhängig ist, 
wird dieses berücksichtigt, sobald und 
soweit der Nutzer der dezentralen 
Unterkunft oder die mit ihm in Haushalts- 
gemeinschaft lebenden Personen 
darüber verfügen können. 
 
 

§ 5 Abs. 1  
 
Die Gebührenpflicht entsteht, wenn die 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 erfüllt 
sind, frühestens jedoch mit dem Tag des 
Einzugs in die Einrichtung nach § 1. Für 
alle folgenden Monate entsteht die 
Gebührenpflicht jeweils am ersten Tag 
eines Monats. Sofern die Gebühren-
pflicht von einem Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit abhängig ist, beginnt die 
Gebührenpflicht am Tag der Arbeits- 
aufnahme. Einkommen ist für  
den Monat zu berücksichtigen, in dem es 
zufließt. Sofern die Gebührenpflicht von  
verfügbarem Vermögen abhängig ist, 
wird dieses berücksichtigt, sobald und 
soweit der Nutzer der dezentralen 
Unterkunft oder die mit ihm in Haushalts- 
gemeinschaft lebenden Personen 
darüber verfügen können. 
 

 


